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Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest; 

Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in einem festgelegten Gebiet zu präventiven Zwecken 

 

Das Landratsamt Kitzingen erlässt auf Grund von § 6 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz gegen die 

Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 

2018 (BGBl. I S. 1665) i. V. m. Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über das Landesstrafrecht 

und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- 

und Verordnungsgesetz – LStVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1982 

(BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-I (Art. 1 – 62), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 27. April 2020 

(GVBl. S. 236) geändert worden ist und Art. 3 Abs. 2 des Gesundheitsdienst- und 

Verbraucherschutzgesetz (GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das 

zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) geändert worden ist, folgende  

 

 

Allgemeinverfügung: 

 

 

1.  Halter von Geflügel im Landkreis Kitzingen bis einschließlich 1.000 Stück Geflügel haben 

sicherzustellen, dass 
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a. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels gegen 

unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 

die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen nur mit 

betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden und dass diese 

Personen die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach Verlassen des Stalles oder sonstigen 

Standorts des Geflügels unverzüglich ablegen 

b. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und 

Einwegschutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

c. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten Gerätschaften 

und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstallung die 

frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände 

gereinigt und desinfiziert werden, 

d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Viehver-

kehrsverordnung unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem 

befestigten Platz gereinigt und desinfiziert werden, 

e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung eingesetzt 

und 

aa) in mehreren Ställen oder 

bb) von mehreren Betrieben gemeinsam 

benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall oder, in den Fällen des 

Buchstaben b, im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden, 

f. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Auf-

zeichnungen gemacht werden, 

g. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeten 

Geflügels nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und 

desinfiziert wird oder werden, 

h. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zum 

Wechseln und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird. 

 

2. Für Wildvögel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen: 

Hühnervögel, Gänsevögel wie z. B. Wildgänse, Wildenten und Schwäne, Greifvögel, Eulen, 

Regenpfeiferartige, Lappentaucherartige oder Schreitvögel), gilt ein allgemeines 

Fütterungsverbot im gesamten Landkreis Kitzingen. 

 

3. Die sofortige Vollziehung der in den Nummern 1 und 2 des Tenors getroffenen Regelungen 

wird angeordnet. 
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4. Kosten werden nicht erhoben. 

 

5. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.  

 

Hinweis: 

 

Die Begründung zu dieser Allgemeinverfügung kann innerhalb der Öffnungszeiten im 

Dienstgebäude des Landratsamtes Kitzingen, 97318 Kitzingen, Alte Poststraße 8, Zimmer Nr. 54.10 

eingesehen werden. 

 

Kitzingen, 01.02.2021  
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Teil II 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 

 

„ Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund  

Großraum Nürnberg - ZVGN -; Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt 

 

Die von der 94. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg 

am 10. November 2020 beschlossene Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes 

Verkehrsverbund Großraum Nürnberg - ZVGN - vom 11. November 2020 wurde im 

Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 12 am 15. Dezember 2020, S. 186 amtlich bekannt gemacht. 

Sie trat am 1. Januar 2021 in Kraft. " 

 

Nürnberg, 30.12.2020 

 

Raab 

 

 

 

„ 2. Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg für 

das Haushaltsjahr 2020; Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt 

 

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg für 

das Haushaltsjahr 2020 wurde im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 12 am  

15. Dezember 2020, S. 196 amtlich bekannt gemacht. 

Die Haushaltssatzung und die beiden Nachtragshaushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2020 

samt ihren Anlagen liegen in der Zeit ab dem Tag nach der amtlichen Bekanntmachung bis zur 

nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung bei der Geschäftsstelle des 

Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg bei der Stadt Nürnberg, 

Rechtsamt/Kreisverwaltungsbehörde, Hauptmarkt 16, 2. Stock, Zi. 220, 90403 Nürnberg während 

der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht auf. " 

 

Nürnberg, 30.12.2020 

 

Raab 
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„ Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg für das 

Haushaltsjahr 2021; Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt 

 

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg für das 

Haushaltsjahr 2021 wurde im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 12 am 15. Dezember 2020,  

S. 197 amtlich bekannt gemacht. 

Sie liegt samt ihren Anlagen in der Zeit ab dem Tag nach der amtlichen Bekanntmachung bis zur 

nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung bei der Geschäftsstelle des 

Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg bei der Stadt Nürnberg, 

Rechtsamt/Kreisverwaltungsbehörde, Hauptmarkt 16, 2. Stock, Zi. 220, 90403 Nürnberg während 

der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht auf. " 

 

Nürnberg, 30.12.2020 

 

Raab 
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32-9410.3-VGem2 

 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen für das 

Haushaltsjahr 2021 

 

Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen hat in ihrer Sitzung 

vom 03.12.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen: 
 

Haushaltssatzung 

 

der 

 

Verwaltungsgemeinschaft Iphofen 

Landkreis Kitzingen 

 

für das 

Haushaltsjahr 2021 

 

Aufgrund von Art. 8 Abs. 2 VGemO und 40,41 KommZG sowie der Art. 63 ff. der 

Gemeindeverordnung (GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Iphofen folgende 

 

Haushaltssatzung 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit  

festgesetzt; er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt  in den Einnahmen 

     und Ausgaben mit      1.926.000,00 € 

 

und 

 

im Vermögenshaushalt  in den Einnahmen 

     und Ausgaben mit            35.600,00 € 

ab. 
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§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 

vorgesehen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

 

a) Verwaltungsumlage 

 

1.  Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) 

 zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushalts- 

 jahr 2021 auf 1.475.679,00 € festgesetzt und nach dem Verhältnis  

 der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. 

 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwoh- 

 nerzahl nach dem Stand vom 31.12.2019 auf 9.281 Einwohner festgesetzt. 

 

3.  Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 159,00 € festgesetzt. 

 

 

b) Vermögensumlage 

 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) 

 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Haus- 

 haltsjahr 2021 auf 0,00 € festgesetzt und nach dem Verhältnis 

 der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. 

 

2. Für die Berechnung der Vermögensumlage wird die maßgebende Einwoh- 

 nerzahl nach dem Stand vom 31.12.2019 auf 9.281 Einwohner festgesetzt. 

 

3. Die Vermögensumlage wird je Einwohner auf 0,00 € festgesetzt. 
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§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 

dem Haushaltsplan wird auf 321.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 

 

Iphofen 07.01.2021 

 

Lenzer 

Gemeinschaftsvorsitzender 

 

II. 

Das Landratsamt Kitzingen hat mit Schreiben vom 16.12.2020 Nr. 32-9410.3-VGem2, die 

Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich gewürdigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen 

Bestandteile. 

 

III. 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt vom Tag der Veröffentlichung dieser Be- 

kanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Kitzingen bis zur nächsten amtlichen Be- 

kanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 

Iphofen, Marktplatz 26, 97346 Iphofen, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur 

öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

Kitzingen, 26.01.2021 


